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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr 07.05.2024 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

K 1439 Oberböhringer Steige 
 
 

I. Beschlussantrag 
 

1. Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr stimmt der Erhaltung der 

Fahrbahndecke im Zuge der K 1439 zwischen Oberböhringen und dem 

Bauanfang der grundhaften Sanierung der Oberböhringer Steige mit 

investiven Kosten in Höhe von 0,6 Mio. Euro zu. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme auszuschreiben und die 

Bauleistungen an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

   
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Im Erhaltungsprogramm Kreisstraßen für den Zeittraum 2024 bis 2027 (vgl. BU 

2023/232) ist die Sanierung der Fahrbahn zwischen dem Ortsausgang von 

Oberböhringen und dem Bauanfang der grundhaften Sanierung der Oberböhringer 

Steige enthalten. Ursprünglich war die Maßnahme für 2025 vorgesehen. 

 

Die Fahrbahndecke hat alterungsbedingte Erscheinungen mit den dazugehörenden 

Rissen. In den vergangenen Jahren wurden in mehreren Abschnitten 

Oberflächenbehandlung aufgebracht. Gleichwohl löst sich der dünne 

Asphaltüberzug ab, Längs- und Querrisse schlagen durch. Dennoch sind der 

Fahrbahnaufbau und vor allem der Fahrbahnrand stabil. So muss lediglich die 

Fahrbahndecke des Streckenabschnittes auf einer Länge von rund 1,2 km erneuert 

werden. 

 

Die Arbeiten dauern rund drei Wochen und können nur unter Vollsperrung 

durchgeführt werden. Die Erreichbarkeit von Oberböhringen ist während dieser 

Vollsperrungen nur über eine großräumige Umleitung und über die 

Gemeindeverbindungsstraße zwischen Unter- und Oberböhringen möglich. Die 

engen Kurven und der unzureichende Querschnitt der Verbindungsstraße erfordert 



- 2 - 
 

einen verhältnismäßig hohen Verkehrssicherungsaufwand. 

 

Es bietet sich an, die Maßnahmen im Schatten der derzeitigen Vollsperrung 

umzusetzen. Damit kann sichergestellt werden, dass eine weitere Sperrung 

vermieden wird.  

Trotz der zusätzlichen Arbeiten kann die Steige voraussichtlich Ende 2024 wieder 

für den Verkehr freigegeben werden. 

 
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Grundsätzlich keine.  

 

Der Straßenbaulastträger hat seine Straße entsprechend seiner Leistungsfähigkeit 

in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden und den allgemein 

anerkannten Regeln des Straßenbaus entsprechenden Zustand zu bauen, zu 

unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern.  

 

Bei einer zeitlich getrennten Vergabe zu einem späteren Zeitpunkt entstehen 

zusätzliche Aufwendungen für eine überörtliche Umleitung mit allen damit 

verbundenen Nachteilen für Oberböhringen. 

 
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Die Maßnahme K 1439, Oberböhringer Steige - I-Auftrag 75420 0117 000 – ist 

investiv mit Gesamtkosten in Höhe von 9,7 Mio. Euro im Finanzhaushalt bis ins 

Jahr 2026, samt Zuwendungen nach dem LGVFG, eingeplant (siehe auch 

Vorbericht HH 2024, Seite 130 ff). Die für die grundhafte Sanierung der 

Oberböhringer Steige bislang insgesamt eingeplanten 8,9 Mio. Euro werden 

voraussichtlich eingehalten, so dass die zusätzlichen investiven Kosten für die 

Sanierung der Fahrbahndecke aus dem Gesamtbudget erwirtschaftet werden 

können. 
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Mobilität      

       

       

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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